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Anhang

Spalte 1 Spalte 2

1. Wärmeerzeugung, Bergbau, Energie

1.1 Kraftwerke, Heizkraftwerke und Heizwerke mit
Feuerungsanlagen für den Einsatz von festen, flüssi-
gen oder gasförmigen Brennstoffen, soweit die Feue-
rungswärmeleistung 50 Megawatt übersteigt

1.2 Feuerungsanlagen, einschließlich zugehöriger Feuerungsanlagen, einschließlich zugehöriger
Dampfkessel, für den Einsatz von Dampfkessel, für den Einsatz von

a) Kohle, Koks, einschließlich Petrolkoks und Rest- a) Kohle, Koks, einschließlich Petrolkoks und Rest-
koksen aus der Kohlevergasung, Kohlebriketts, koksen aus der Kohlevergasung, Kohlebriketts,

Torfbriketts, Brenntorf, Heizölen, ausgenommenTorfbriketts, Brenntorf, Heizölen, Methanol,
Äthanol, naturbelassenem Holz sowie von Heizöl EL, Methanol, Äthanol, naturbelassenem

Holz sowie von

aa) gestrichenem, lackiertem oder beschichtetem aa) gestrichenem, lackiertem oder beschichtetem
Holz sowie daraus anfallenden Resten, so-Holz sowie daraus anfallenden Resten, so-
weit keine Holzschutzmittel aufgetragenweit keine Holzschutzmittel aufgetragen

oder enthalten sind und Beschichtungen oder enthalten sind und Beschichtungen
nicht aus halogenorganischen Verbindungennicht aus halogenorganischen Verbindungen

bestehen oder von bestehen oder von

Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oderbb)bb) Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder
sonst verleimtem Holz sowie daraus anfal- sonst verleimtem Holz sowie daraus anfal-
lenden Resten, soweit keine Holzschutzmittel lenden Resten, soweit keine Holzschutzmittel

aufgetragen oder enthalten sind und Be-aufgetragen oder enthalten sind und Be-
schichtungen nicht aus halogenorganischenschichtungen nicht aus halogenorganischen

Verbindungen bestehen Verbindungen bestehen
mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 Mega- mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Mega-

watt bis weniger als 50 Megawattwatt oder mehr oder

Heizöl EL mit einer Feuerungswärmeleistungb) b)gasförmigen Brennstoffen
von 5 Megawatt bis weniger als 50 Megawatt oder

c) gasförmigen Brennstoffen

aa) Gasen der öffentlichen Gasversorgung, na-Gasen der öffentlichen Gasversorgung, na- aa)
turbelassenem Erdgas oder Erdölgas mitturbelassenem Erdgas oder Erdölgas mit
vergleichbaren Schwefelgehalten, Flüssiggasvergleichbaren Schwefelgehalten, Flüssiggas
oder Wasserstoff,oder Wasserstoff,

Klärgas mit einem Volumengehalt an Schwe-Klärgas mit einem Volumengehalt an Schwe- bb)bb)
felverbindungen bis zu 1 vom Tausend, ange-felverbindungen bis zu 1 vom Tausend, ange-
geben als Schwefel, oder Biogas aus dergeben als Schwefel, oder Biogas aus der

Landwirtschaft Landwirtschaft

Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Hoch-cc)cc) Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Hoch-
ofengas, Raffineriegas und Synthesegas mitofengas, Raffineriegas und Synthesegas mit

einem Volumengehalt an Schwefelverbin- einem Volumengehalt an Schwefelverbin-
dungen bis zu 1 vom Tausend, angegeben alsdungen bis zu 1 vom Tausend, angegeben als

Schwefel, Schwefel,

dd) Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl dd) Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl
mit einer Feuerungswärmeleistung von 50 Mega- mit einer Feuerungswärmeleistung von 10 Mega-

watt bis weniger als 50 Megawattwatt oder mehr

Feuerungsanlagen, einschließlich zugehöriger1.3 Feuerungsanlagen, einschließlich zugehöriger
Dampfkessel, für den Einsatz anderer als in 1.2 Dampfkessel, für den Einsatz anderer als in 1.2
genannter fester, flüssiger oder gasförmiger brenn- genannter fester, flüssiger oder gasförmiger brenn-
barer Stoffe mit einer Feuerungswärmeleistung von barer Stoffe mit einer Feuerungswärmeleistung von
1 Megawatt oder mehr 100 Kilowatt bis weniger als 1 Megawatt

– Verbrennungsmotoranlagen für den Einsatz von1.4

a) Altöl oder Deponiegas oder

b) anderen brennbaren Stoffen als unter Buchstabe
a mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Mega-
watt oder mehr, ausgenommen Verbrennungsmo-
toranlagen für Bohranlagen und Notstromaggre-
gate

1.5 Gasturbinenanlagen zum Antrieb von Generatoren Gasturbinen zum Antrieb von Generatoren oder
oder Arbeitsmaschinen mit einer Feuerungswärme- Arbeitsmaschinen mit einer Feuerungswärmelei-

stung von weniger als 50 Megawatt, ausgenommenleistung von 50 Megawatt oder mehr, ausgenommen
Gasturbinen mit geschlossenem Kreislauf Gasturbinen mit geschlossenem Kreislauf
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–1.6 –

1.7 Kühltürme mit einem Kühlwasserdurchsatz von –
10 000 Kubikmetern oder mehr je Stunde

Elektroumspannanlagen mit einer Oberspannung–1.8
von 220 Kilovolt oder mehr einschließlich der
Schaltfelder, ausgenommen eingehauste Elektroum-
spannanlagen

–1.9 Anlagen zum Mahlen oder Trocknen von Kohle mit
einer Leistung von 1 Tonne oder mehr je Stunde

Anlagen zum Brikettieren von Braun- oder Stein-1.10 –
kohle

1.11 Anlagen zur Trockendestillation, insbesondere von –
Steinkohle, Braunkohle, Holz, Torf oder Pech (z.B.
Kokereien, Gaswerke und Schwelereien), ausgenom-
men Holzkohlenmeiler

1.12 Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbeitung –
von Teer oder Teererzeugnissen oder von Teer- oder
Gaswasser

1.13 Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Was- –
sergas aus festen Brennstoffen

Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von1.14 –
Kohle

1.15 Anlagen zur Erzeugung von Stadt- oder Ferngas aus –
Kohlenwasserstoffen durch Spalten

Anlagen über Tage zur Gewinnung von Öl aus –1.16
Schiefer oder anderen Gesteinen oder Sanden
sowie Anlagen zur Destillation oder Weiterverarbei-
tung solcher Öle

Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe2.

– Steinbrüche, in denen Sprengstoffe oder Flammen-2.1
strahler verwendet werden

Anlagen zum Brechen, Mahlen oder Klassieren von–2.2
natürlichem oder künstlichem Gestein einschließlich
Schlacke und Abbruchmaterial, ausgenommen Klas-
sieranlagen für Sand oder Kies und Anlagen zur
Behandlung von Abbruchmaterial am Entstehungs-
ort

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker oder –2.3
Zementen

Anlagen zum Brennen von Bauxit, Dolomit, Gips,2.4 –
Kalkstein, Kieselgur, Magnesit, Quarzit oder von
Ton zu Schamotte

Anlagen zum Mahlen von Gips, Kieselgur, Magnesit,–2.5
Mineralfarben, Muschelschalen, Talkum, Ton, Tuff
(Traß) oder Zementklinker

2.6 Anlagen zum mechanischen Be- oder VerarbeitenAnlagen zur Gewinnung, Bearbeitung oder Verar-
von Asbesterzeugnissen auf Maschinenbeitung von Asbest

Anlagen zum Blähen von Perlite, Schiefer oder Ton2.7 –

–Anlagen zur Herstellung von Glas, auch soweit es2.8
aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Glasfa-
sern, die nicht für medizinische oder fernmeldetech-
nische Zwecke bestimmt sind
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–2.9 Anlagen zum Säurepolieren oder Mattätzen von
Glas oder Glaswaren unter Verwendung von Fluß-
säure

Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse,2.10 Anlagen zum Brennen keramischer Erzeugnisse,
soweit der Rauminhalt der Brennanlage vier Kubik- soweit der Rauminhalt der Brennanlage vier Kubik-
meter oder mehr und die Besatzdichte 300 Kilo- meter oder mehr und die Besatzdichte mehr als 100

Kilogramm und weniger als 300 Kilogramm je Ku-gramm oder mehr je Kubikmeter Rauminhalt der
Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch be- bikmeter Rauminhalt der Brennanlage beträgt, aus-
heizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne genommen elektrisch beheizte Brennöfen, die dis-

kontinuierlich und ohne Abluftführung betriebenAbluftführung betrieben werden
werden

–Anlagen zum Schmelzen mineralischer Stoffe2.11

––2.12

– Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörtel oder2.13
Straßenbaustoffen unter Verwendung von Zement
mit einer Leistung von 100 Kubikmetern je Stunde
oder mehr, auch soweit die Einsatzstoffe lediglich
trocken gemischt werden

2.14 – Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter
Verwendung von Zement oder anderen Bindemitteln
durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren
mit einer Produktionsleistung von einer Tonne oder
mehr je Stunde

Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen vonAnlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von2.15
Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstof-Mischungen aus Bitumen oder Teer mit Mineralstof-
fen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bitumi-fen einschließlich Aufbereitungsanlagen für bitumi-
nöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen, mitnöse Straßenbaustoffe und Teersplittanlagen, mit
einer Produktionsleistung bis weniger als 200 Ton-einer Produktionsleistung von 200 Tonnen oder mehr

je Stunde nen je Stunde

3. Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich
Verarbeitung

–Anlagen zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur3.1
Überführung in Oxide), Schmelzen oder Sintern
(Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen durch
Erhitzen) von Erzen

Anlagen zur thermischen Aufbereitung von Hütten-3.2 Anlagen zur Gewinnung von Roheisen oder Nichtei-
stäuben für die Gewinnung von Metallen odersenrohmetallen aus Erzen oder Sekundärrohstoffen
Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wir-
belschicht

Anlagen zum Erschmelzen von Gusseisen oder StahlAnlagen zur Stahlerzeugung sowie Anlagen zum3.3
mit einer Schmelzleistung bis zu 2,5 Tonnen jeErschmelzen von Gusseisen oder Stahl, ausgenom-

men Schmelzanlagen für Gusseisen oder Stahl mit Stunde sowie Vakuum-Schmelzanlagen für Gussei-
sen oder Stahl für einen Einsatz von 5 Tonnen odereiner Schmelzleistung bis zu 2,5 Tonnen je Stunde
mehr

Schmelzanlagen für Zink oder Zinklegierungen fürSchmelzanlagen für Zink oder Zinklegierungen für3.4
einen Einsatz von 50 bis weniger als 1 000 Kilogrammeinen Einsatz von 1 000 Kilogramm oder mehr oder
oder Schmelzanlagen für sonstige NichteisenmetalleSchmelzanlagen für sonstige Nichteisenmetalle ein-
einschließlich der Anlagen zur Raffination für einenschließlich der Anlagen zur Raffination für einen
Einsatz von 50 bis weniger als 500 Kilogramm,Einsatz von 500 Kilogramm oder mehr, ausgenom-

men ausgenommen

– Vakuum-Schmelzanlagen,– Vakuum-Schmelzanlagen,

– Schmelzanlagen für Gusslegierungen aus Zinn– Schmelzanlagen für Gusslegierungen aus Zinn
und Wismut oder aus Feinzink und Aluminium inund Wismut oder aus Feinzink und Aluminium in
Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,Verbindung mit Kupfer oder Magnesium,

– Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder– Schmelzanlagen, die Bestandteil von Druck- oder
Kokillengießmaschinen sind oder die ausschließ-Kokillengießmaschinen sind,
lich im Zusammenhang mit einzelnen Druck- oder
Kokillengießmaschinen gießfertige Nichteisenme-
talle oder gießfertige Legierungen niederschmel-
zen,
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– Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legie-– Schmelzanlagen für Edelmetalle oder für Legie-
rungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edel-rungen, die nur aus Edelmetallen oder aus Edel-
metallen und Kupfer bestehen, undmetallen und Kupfer bestehen, und

– Schwallötbäder– Schwallötbäder

Anlagen zum Abziehen der Oberflächen von Stahl,–3.5
insbesondere von Blöcken, Brammen, Knüppeln,
Platinen oder Blechen, durch Flämmen

3.6 Anlagen zum Walzen von Metallen, ausgenommen Anlagen zum Walzen von Kaltband mit einer Band-
breite ab 650 Millimeter sowie Anlagen zum Walzen– Anlagen zum Walzen von Nichteisenmetallen mit
von Nichteisenmetallen mit einer Leistung voneiner Leistung von weniger als 8 Tonnen Schwer-
1 Tonne bis weniger als 8 Tonnen Schwermetall odermetall oder weniger als 2 Tonnen Leichtmetall je
von 0,5 Tonnen bis weniger als 2 Tonnen Leichtme-Stunde
tall je Stunde

Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, ausgenommen Eisen-, Temper- oder Stahlgießereien, in denen3.7
Anlagen, in denen Formen oder Kerne auf kaltem Formen oder Kerne auf kaltem Wege hergestellt
Wege hergestellt werden, soweit deren Leistung werden, mit einer Leistung von weniger als 80

Tonnen Gussteile je Monatweniger als 80 Tonnen Gussteile je Monat beträgt

Gießereien für Nichteisenmetalle, ausgenommen Anlagen, die aus einer oder mehreren Druckgießma-3.8
schinen mit Zuhaltekräften von 2 Meganewton oder– Gießereien für Glocken- oder Kunstguss,
mehr bestehen

– Gießereien, in denen in metallische Formen abge-
gossen wird,

– Gießereien, in denen das Metall in ortsbewegli-
chen Tiegeln niedergeschmolzen wird, und

– Gießereien zur Herstellung von Blas- oder Zieh-
werkzeugen aus den in Nummer 3.4 genannten
niedrigschmelzenden Gusslegierungen

Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-3.9 Anlagen zum Aufbringen von metallischen Schutz-
schichten auf Metalloberflächen schichten auf Metalloberflächen

a)a) aus Blei, Zinn, Zink oder ihren Legierungen mit aus Blei, Zinn, Zink oder ihren Legierungen mit
Hilfe von schmelzflüssigen Bädern mit einer Hilfe von schmelzflüssigen Bädern mit einer

Leistung von 500 Kilogramm bis weniger als zehnLeistung von zehn Tonnen Rohgutdurchsatz oder
mehr je Stunde, ausgenommen Anlagen zum Tonnen Rohgutdurchsatz je Stunde, ausgenom-
kontinuierlichen Verzinken nach dem Sendzimir- men Anlagen zum kontinuierlichen Verzinken,
verfahren, oder oder

b)b) durch Flamm- oder Lichtbogenspritzen mit ei- durch Flamm- oder Lichtbogenspritzen mit ei-
nem Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, Nickel,nem Durchsatz an Blei, Zinn, Zink, Nickel,

Kobalt oder ihren Legierungen von 50 Kilo- Kobalt oder ihren Legierungen von 2 Kilogramm
gramm oder mehr je Stunde bis weniger als 50 Kilogramm je Stunde

–3.10 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Metallen
unter Verwendung von Fluß- oder Salpetersäure,
ausgenommen Chromatieranlagen

3.11 Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell
angetriebenen Hämmern bestehen, wenn die Schlag- angetriebenen Hämmern bestehen, wenn die Schlag-
energie eines Hammers 20 Kilojoule überschreitet; energie eines Hammers 1 Kilojoule bis weniger als
den Hämmern stehen Fallwerke gleich 20 Kilojoule beträgt; den Hämmern stehen Fallwerke

gleich

3.12 – –

3.13 –Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattieren
mit Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 Kilo-
gramm Sprengstoff oder mehr je Schuß

3.14 Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor- Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotor-
mühlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes mühlen mit einer Nennleistung des Rotorantriebes
von 500 Kilowatt oder mehr von 100 Kilowatt bis weniger als 500 Kilowatt

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von3.15 –

...a)

Behältern aus Blech mit einem Rauminhalt vonb)
5 Kubikmetern oder mehr oder

Containern von 7 Quadratmetern Grundflächec)
oder mehr
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–3.16 Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten naht-
losen oder geschweißten Rohren aus Stahl

Anlagen zur Herstellung oder Reparatur von3.18 –
Schiffskörpern oder –sektionen aus Metall mit einer
Länge von 20 Metern oder mehr

3.20 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegen-–
ständen aus Stahl, Blech oder Guss mit festen
Strahlmitteln, die außerhalb geschlossener Räume
betrieben werden, ausgenommen nicht begehbare
Handstrahlkabinen

Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren mit3.21 Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren mit
einer Leistung von weniger als 1500 Starterbatterieneiner Leistung von 1500 Starterbatterien oder Indu-

striebatteriezellen oder mehr je Tag oder Industriebatteriezellen je Tag

3.22 – Anlagen zur Herstellung von Metallpulver durch
Stampfen

3.23 Anlagen zur Herstellung von Aluminium-, Eisen- Anlagen zur Herstellung von Metallpulvern oder
oder Magnesiumpulver oder –pasten oder von blei- -pasten nach einem anderen als dem in Nummer 3.22
oder nickelhaltigen Pulvern oder Pasten in einem genannten Verfahren, ausgenommen Anlagen zur
anderen als dem in Nummer 3.22 genannten Verfah- Herstellung von Edelmetallpulver
ren

4. Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraf-
fination und Weiterverarbeitung

4.1 Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung, insbesondere

a) zur Herstellung von anorganischen Chemikalien
wie Säuren, Basen, Salze,

b) zur Herstellung von Metallen oder Nichtmetallen
auf nassem Wege oder mit Hilfe elektrischer
Energie,

c) zur Herstellung von Korund oder Karbid,

d) zur Herstellung von Halogenen oder Halogener-
zeugnissen oder von Schwefel oder Schwefeler-
zeugnissen,

e) zur Herstellung von phosphor- oder stickstoff-
haltigen Düngemitteln,

f) zur Herstellung von unter Druck gelöstem Acety-
len (Dissousgasfabriken),

g) zur Herstellung von organischen Chemikalien
oder Lösungsmitteln wie Alkohole, Aldehyde,
Ketone, Säuren, Ester, Acetate, Äther,

h) zur Herstellung von Kunststoffen oder Chemiefa-
sern,

i) zur Herstellung von Cellulosenitraten,

k) zur Herstellung von Kunstharzen,

l) zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen,

m) zur Herstellung von synthetischem Kautschuk,

n) – Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Stoffen
durch chemische Umwandlung zum Regenerieren
von Gummi oder Gummimischprodukten unter Ver-
wendung von Chemikalien,

o) zur Herstellung von Teerfarben oder Teerfar-
benzwischenprodukten,

p) zur Herstellung von Seifen oder Waschmitteln;

hierzu gehören nicht Anlagen zur Erzeugung oder
Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbei-
tung bestrahlter Kernbrennstoffe
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4.2 Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlings- Anlagen, in denen Pflanzenschutz- oder Schädlings-
bekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlenbekämpfungsmittel oder ihre Wirkstoffe gemahlen
oder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefülltoder maschinell gemischt, abgepackt oder umgefüllt

werden, soweit Stoffe gehandhabt werden, bei denen werden, soweit keine Stoffe gehandhabt werden, bei
denen die Voraussetzungen des § 1 der Störfall-Ver-die Voraussetzungen des § 1 der Störfall-Verord-
ordnung vorliegennung vorliegen, auch soweit den Umständen nach zu

erwarten ist, dass die Anlagen weniger als während
der zwölf Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen,
an demselben Ort betrieben werden

4.3 – Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Arznei-
mitteln oder Arzneimittelzwischenprodukten, so-
weit

a) Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestand-
teile extrahiert, destilliert oder auf ähnliche
Weise behandelt werden, ausgenommen Extrak-
tionsanlagen mit Ethanol ohne Erwärmen,

b) Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körper-
teile, Körperbestandteile und Stoffwechselpro-
dukte von Tieren eingesetzt werden oder

c) Mikroorganismen sowie deren Bestandteile oder
Stoffwechselprodukte verwendet werden,

ausgenommen Anlagen, die ausschließlich der Her-
stellung der Darreichungsform dienen

Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sons-4.4 –
tigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdöler-
zeugnissen in Mineralöl-, Altöl- oder Schmierstof-
fraffinerien, in petrochemischen Werken oder bei
der Gewinnung von Paraffin

4.5 Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie –
Schmieröle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle

–4.6 Anlagen zur Herstellung von Ruß

–4.7 Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hart-
brandkohle) oder Elektrographit durch Brennen,
zum Beispiel für Elektroden, Stromabnehmer oder
Apparateteile

Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lö-4.8 Anlagen zur Aufarbeitung von organischen Lö-
sungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistungsungsmitteln durch Destillieren mit einer Leistung

von 3 Tonnen oder mehr je Stunde von 1 Tonne bis weniger als 3 Tonnen je Stunde

–4.9 Anlagen zum Erschmelzen von Naturharzen oder
Kunstharzen mit einer Leistung von 1 Tonne oder
mehr je Tag

Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Be-4.10 –
schichtungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Disper-
sionsfarben) oder Druckfarben mit einer Leistung
von 10 Tonnen oder mehr je Tag

5. Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen,
Herstellung von bahnenförmigen Materialien aus
Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen und
Kunststoffen

5.1 Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren, Anlagen zum Beschichten, Lackieren, Kaschieren,
Imprägnieren oder Tränken von Gegenständen, Imprägnieren oder Tränken von Gegenständen,

Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafel-Glas- oder Mineralfasern oder bahnen- oder tafel-
förmigen Materialien einschließlich der zugehörigen förmigen Materialien einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen mit Trocknungsanlagen mit

a) Lacken, die organische Lösungsmittel enthalten Lacken, die organische Lösungsmittel enthaltena)
und von diesen 250 Kilogramm oder mehr je und von diesen 25 Kilogramm bis weniger als 250
Stunde eingesetzt werden, Kilogramm je Stunde eingesetzt werden,
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b) Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstver- Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstver-b)
netzung ausreagieren (Reaktionsharze), wie Me- netzung ausreagieren (Reaktionsharze), wie Me-

lamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-,lamin-, Harnstoff-, Phenol-, Epoxid-, Furan-,
Kresol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, sofern Kresol-, Resorcin- oder Polyesterharzen, sofern

die Menge dieser Harze 10 Kilogramm bis weni-die Menge dieser Harze 25 Kilogramm oder mehr
je Stunde beträgt, oder ger als 25 Kilogramm je Stunde beträgt, oder

c) Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz von 250 Kunststoffen oder Gummi unter Einsatz vonc)
25 Kilogramm bis weniger als 250 KilogrammKilogramm organischen Lösungsmitteln oder

mehr je Stunde, organischer Lösungsmittel je Stunde,
ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulver- ausgenommen Anlagen für den Einsatz von Pulver-
lacken oder Pulverbeschichtungsstoffen lacken oder Pulverbeschichtungsstoffen

5.2 Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelför- Anlagen zum Bedrucken von bahnen- oder tafelför-
migen Materialien mit Rotationsdruckmaschinenmigen Materialien mit Rotationsdruckmaschinen

einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen, einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen,
soweit die Farben und Lacke soweit Farben oder Lacke

a) organische Lösungsmittel mit einem Massenan- organische Lösungsmittel mit einem Massenan-a)
teil von mehr als 50 vom Hundert an Ethanolteil von mehr als 50 vom Hundert an Ethanol

enthalten und insgesamt 500 Kilogramm je enthalten und insgesamt 50 Kilogramm bis weni-
Stunde oder mehr organische Lösungsmittel ein- ger als 500 Kilogramm je Stunde organische
gesetzt werden, oder Lösungsmittel eingesetzt werden, oder

b) sonstige organische Lösungsmittel enthalten und sonstige organische Lösungsmittel enthalten undb)
von diesen 250 Kilogramm je Stunde oder mehr von diesen 25 Kilogramm bis weniger als 250

Kilogramm je Stunde eingesetzt werden, ausge-eingesetzt werden, ausgenommen Anlagen, in
denen hochsiedende Öle als Lösungsmittel ohne nommen Anlagen, in denen hochsiedende Öle als
Wärmebehandlung eingesetzt werden Lösungsmittel ohne Wärmebehandlung einge-

setzt werden

5.3 – –

5.4 – Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen
oder Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem
Bitumen, ausgenommen Anlagen zum Tränken oder
Überziehen von Kabeln mit heißem Bitumen

5.5 – Anlagen zum Isolieren von Drähten unter Verwen-
dung von Phenol- oder Kresolharzen

5.6 – Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Mate-
rialien auf Streichmaschinen einschließlich der zu-
gehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung
von Gemischen aus Kunststoffen undWeichmachern
oder von Gemischen aus sonstigen Stoffen und
oxidiertem Leinöl

5.7 – Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättig-
ten Polyesterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssi-
gen Epoxidharzen mit Aminen zu

a) Formmassen (zum Beispiel Harzmatten oder Fa-
ser-Formmassen) oder

b) Formteilen oder Fertigerzeugnissen, soweit keine
geschlossenen Werkzeuge (Formen) verwendet
werden,

für einen Harzverbrauch von 500 Kilogramm oder
mehr je Woche

5.8 – Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter
Verwendung von Amino- oder Phenoplasten, wie
Furan-, Harnstoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylol-
harzen mittels Wärmebehandlung, soweit die Menge
der Ausgangsstoffe 10 Kilogramm oder mehr je
Stunde beträgt

5.9 – Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter
Verwendung von Phenoplasten oder sonstigen
Kunstharzbindemitteln, soweit kein Asbest einge-
setzt wird

5.10 – Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleif-
scheiben, -körpern, -papieren oder -geweben unter
Verwendung organischer Binde- oder Lösungsmittel
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5.11 – Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen,
Bauteilen unter Verwendung von Polyurethan, Poly-
urethanblöcken in Kastenformen oder zum Aus-
schäumen von Hohlräumen mit Polyurethan, soweit
die Menge der Polyurethan-Ausgangsstoffe 200 Kilo-
gramm oder mehr je Stunde beträgt, ausgenommen
Anlagen zum Einsatz von thermoplastischen Polyur-
ethangranulaten

6. Holz, Zellstoff

6.1 –Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz,
Stroh oder ähnlichen Faserstoffen

–6.2 Anlagen, die aus einer oder mehreren Maschinen zur
fabrikmäßigen Herstellung von Papier und Pappe
bestehen, soweit die Bahnlänge des Papiers oder der
Pappe bei einer Maschine 75 Meter oder mehr
beträgt

–6.3 Anlagen zur Herstellung von Holzfaserplatten, Holz-
spanplatten oder Holzfasermatten

– Anlagen zur Herstellung von Wellpappe6.4

Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirt-7.
schaftliche Erzeugnisse

Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von Geflügel7.1 –
oder zum Halten von Schweinen mit

7 000 Hennenplätzen,a)
14 000 Junghennenplätzen,b)
14 000 Mastgeflügelplätzen,c)
7 000 Truthühnermastplätzen,d)
700 Mastschweineplätzen odere)

f) 250 Sauenplätzen
oder mehr; bei gemischten Beständen werden die
Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die vorgenann-
ten Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden, ad-
diert; erreicht die Summe der Vom-Hundert-Anteile
einen Wert von 100, ist ein Genehmigungsverfahren
durchzuführen

Anlagen zum Schlachten von7.2 Anlagen zum Schlachten von

a) 5 000 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht Ge- 500 bis weniger als 5 000 Kilogramm Lebendge-a)
flügel oder wicht Geflügel oder

b) 40 000 Kilogramm oder mehr Lebendgewicht 8 000 bis weniger als 40 000 Kilogramm Lebend-b)
gewicht sonstiger Tieresonstiger Tiere

je Woche je Woche

Anlagen zum Schmelzen von tierischen Fetten mit7.3 –
Ausnahme der Anlagen zur Verarbeitung von selbst-
gewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in
Fleischereien mit einer Leistung bis zu 200 Kilo-
gramm Speisefett je Woche

Anlagen zur Verarbeitung von Kartoffeln, Gemüse,7.4 Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfut-
Fleisch oder Fisch für die menschliche Ernährung,ter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer

Herkunft soweit 1 Tonne dieser Nahrungsmittel je Tag oder
mehr durch Erwärmen verarbeitet wird, ausgenom-
men

– Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren
dieser Nahrungsmittel in geschlossenen Behältnis-
sen und

– Küchen von Gaststätten, Kantinen, Krankenhäu-
sern und ähnlichen Einrichtungen und
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7.5 Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwa-–
ren, ausgenommen

– Anlagen in Gaststätten und

– Räuchereien mit einer Räucherleistung von weni-
ger als 1 000 Kilogramm Fleisch- oder Fischwaren
je Woche

7.6 – Anlagen zum Reinigen oder zum Entschleimen von
tierischen Därmen oder Mägen, ausgenommen Anla-
gen, in denen weniger Därme oder Mägen je Tag
behandelt werden als beim Schlachten von weniger
als 4 000 Kilogramm sonstiger Tiere nach Nummer
7.2 Spalte 2 Buchstabe b anfallen

–7.7 Anlagen zur Zubereitung oder Verarbeitung von
Kälbermägen zur Labgewinnung, ausgenommen An-
lagen, in denen weniger Kälbermägen je Tag einge-
setzt werden als beim Schlachten von weniger als
4 000 Kilogramm Tiere nach Nummer 7.2 Spalte 2
Buchstabe b anfallen

7.8 Anlagen zur Herstellung von Gelatine, Hautleim, –
Lederleim oder Knochenleim

–7.9 Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Dünge-
mitteln oder technischen Fetten aus den Schlachtne-
benprodukten Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner,
Klauen oder Blut

7.10 Anlagen zum Lagern oder Aufarbeiten unbehandel- –
ter Tierhaare mit Ausnahme von Wolle, ausgenom-
men Anlagen für selbstgewonnene Tierhaare in
Anlagen, die nicht durch Nummer 7.2 erfasst werden

7.11 Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, aus- –
genommen Anlagen für selbstgewonnene Knochen
in

– Fleischereien, in denen je Woche weniger als 4 000
Kilogramm Fleisch verarbeitet werden, und

– Anlagen, die nicht durch Nummer 7.2 erfasst
werden

7.12 Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen, –
in denen Tierkörperteile oder Erzeugnisse tierischer
Herkunft zur Beseitigung in Tierkörperbeseiti-
gungsanlagen gesammelt oder gelagert werden

7.13 – Anlagen zum Trocknen, Einsalzen, Lagern oder
Enthaaren ungegerbter Tierhäute oder Tierfelle,
ausgenommen Anlagen, in denen weniger Tierhäute
oder Tierfelle je Tag behandelt werden als beim
Schlachten von weniger als 4 000 Kilogramm sonsti-
ger Tiere nach Nummer 7.2 Spalte 2 Buchstabe b
anfallen

7.14 – Anlagen zum Gerben einschließlich Nachgerben von
Tierhäuten oder Tierfellen

7.15 Kottrocknungsanlagen –

7.16 Anlagen zur Herstellung von Fischmehl oder Fischöl –

7.17 Anlagen zur Aufbereitung oder zur ungefassten Anlagen zum Umschlag oder zur Verarbeitung von
Lagerung von Fischmehl ungefasstem Fischmehl, soweit 200 Tonnen oder

mehr je Tag bewegt oder verarbeitet werden können

7.18 Garnelendarren (Krabbendarren) oder Kochereien –
für Futterkrabben

7.19 – Anlagen, in denen Sauerkraut hergestellt wird, so-
weit 10 Tonnen Kohl oder mehr je Tag verarbeitet
werden
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7.20 – Malzdarren

7.21 Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel mit einer
Produktionsleistung von 500 Tonnen je Tag oder Produktionsleistung von 100 Tonnen bis weniger als
mehr 500 Tonnen je Tag

7.22 – Anlagen zur Herstellung von Hefe oder Stärkemeh-
len, ausgenommen Anlagen, die ausschließlich For-
schungszwecken dienen

7.23 Anlagen zum Extrahieren pflanzlicher Fette oder –
Öle, soweit die Menge des eingesetzten Extraktions-
mittels 1 Tonne oder mehr beträgt

7.24 Anlagen zur Herstellung oder Raffination von Zuk- –
ker unter Verwendung von Zuckerrüben oder Roh-
zucker

7.25 – Anlagen zur Trocknung von Grünfutter, ausgenom-
men Anlagen zur Trocknung von selbstgewonnenem
Grünfutter im landwirtschaftlichen Betrieb

7.26 – Hopfen-Schwefeldarren

7.27 – Melassebrennereien, Biertrebertrocknungsanlagen
und Brauereien mit einem Ausstoß von 5 000 hl Bier
oder mehr je Jahr

7.28 – Anlagen zur Herstellung von Speisewürzen aus
tierischen oder pflanzlichen Stoffen unter Verwen-
dung von Säuren

7.29 – Anlagen zum Rösten oder Mahlen von Kaffee oder
Abpacken von gemahlenem Kaffee mit einer Leis-
tung von jeweils 250 Kilogramm oder mehr je Stunde

7.30 – Anlagen zum Rösten von Kaffee-Ersatzprodukten,
Getreide, Kakaobohnen oder Nüssen mit einer Lei-
stung von 75 Kilogramm oder mehr je Stunde

7.31 – Anlagen zur Herstellung von

a) Lakritz,

b) Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder

c) thermischen Veredlung von Kakao- oder Schoko-
ladenmasse

7.32 – Anlagen zum Trocknen von Milch, Erzeugnissen aus
Milch oder von Milchbestandteilen mit Sprühtrock-
nern

7.33 – Anlagen zum Befeuchten von Tabak unter Zufüh-
rung von Wärme oder Aromatisieren oder Trocknen
von fermentiertem Tabak

8. Verwertung und Beseitigung von Reststoffen und
Abfällen

8.1 Anlagen zur teilweisen oder vollständigen Beseiti- –
gung von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen
oder Gegenständen durch Verbrennen; für Anlagen
zur Beseitigung von Stoffen, die halogenierte Koh-
lenwasserstoffe enthalten, gilt das Genehmigungser-
fordernis auch, soweit den Umständen nach zu
erwarten ist, daß sie weniger als während der zwölf
Monate, die auf die Inbetriebnahme folgen, an
demselben Ort betrieben werden

8.2 Anlagen zur thermischen Zersetzung brennbarer –
fester oder flüssiger Stoffe unter Sauerstoffmangel
(Pyrolyseanlagen)
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8.3 Anlagen zur Rückgewinnung von einzelnen Be- Anlagen zur thermischen Behandlung
standteilen aus festen Stoffen durch Verbrennen a) edelmetallhaltiger Rückstände einschließlich der

Präparation, soweit die Menge der Ausgangs-
stoffe 10 Kilogramm oder mehr pro Tag beträgt,
oder

b) von mit organischen Verbindungen verunreinig-
ten Metallen, wie z.B. Walzzunder, Aluminium-
späne

8.4 Anlagen, in denen feste, flüssige oder gasförmige Anlagen, in denen
Abfälle, auf die die Vorschriften des Abfallgesetzes feste, flüssige oder gasförmige Abfälle, auf die diea)
Anwendung finden, aufbereitet werden, mit einer Vorschriften des Abfallgesetzes Anwendung fin-
Leistung von 10 Tonnen oder mehr je Stunde, den, aufbereitet werden, mit einer Leistung von
ausgenommen Anlagen, in denen Stoffe aus in 1 Tonne bis weniger als 10 Tonnen je Stunde oder
Haushaltungen anfallenden oder aus gleichartigen

Stoffe aus in Haushaltungen anfallenden oderb)Abfällen durch Sortieren für den Wirtschaftskreis-
aus gleichartigen Abfällen durch Sortieren fürlauf zurückgewonnen werden
den Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen wer-
den, mit einer Leistung von 1 Tonne oder mehr je
Stunde

8.5 Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatz- Anlagen zur Kompostierung mit einer Durchsatz-
leistung von mehr als 10 Tonnen je Stunde (Kom- leistung von 0,75 Tonnen bis weniger als 10 Tonnen je
postwerke) Stunde

8.6 Anlagen zur chemischen Aufbereitung von cyanid- –
haltigen Konzentraten, Nitriten, Nitraten oder Säu-
ren, soweit hierdurch eine Verwertung als Reststoff
oder eine Entsorgung als Abfall ermöglicht werden
soll; Nummer 4.1 bleibt unberührt

8.7 Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden, Anlagen zur Behandlung von verunreinigtem Boden,
der nicht ausschließlich am Standort der Anlage der ausschließlich am Standort der Anlage entnom-
entnommen wird men wird

8.8 Anlagen zur chemischen Behandlung von Abfällen –

8.9 – Anlagen zur Lagerung oder Behandlung von Au-
towracks; Nummer 3.14 bleibt unberührt

8.10 Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Be- –
handlung von Abfällen im Sinne des § 2 Abs. 2 des
Abfallgesetzes

8.11 – Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Be-
handlung von Abfällen

9. Lagerung, Be- und Entladen von Stoffen und Zube-
reitungen

Anlagen zur Lagerung von brennbaren Gasen9.1 a)Anlagen, die der Lagerung von brennbaren Gasen in
oder Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. alsBehältern mit einem Fassungsvermögen von 30 Ton-

nen oder mehr dienen, ausgenommen Anlagen zum Treibmittel oder Brenngas enthalten, soweit es
Lagern von brennbaren Gasen oder Erzeugnissen, sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen

von jeweils nicht mehr als 1 000 Kubikzentimeterdie brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenn-
handelt, mit einer Lagermenge von insgesamtgas enthalten, soweit es sich um Einzelbehältnisse

mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 30 Tonnen oder mehr,
Kubikzentimeter handelt b) sonstige Anlagen zur Lagerung von brennbaren

Gasen in Behältern mit einem Fassungsvermögen
von 3 Tonnen bis weniger als 30 Tonnen

Anlagen, die der Lagerung von Mineralöl, flüssigen9.2 Anlagen, die der Lagerung von
Mineralölerzeugnissen oder Methanol aus anderen a) 5000 Tonnen bis weniger als 50 000 Tonnen Mine-
Stoffen in Behältern mit einem Fassungsvermögen ralölerzeugnissen, die einen Flammpunkt unter
von 50 000 Tonnen oder mehr dienen 21° C haben und deren Siedepunkt bei Normal-

druck (1013 mbar) über 20° C liegt,

von 5 000 Tonnen bis weniger als 50 000 Tonnenb)
Methanol aus anderen Stoffen als Mineralöl oder

c) 10 000 Tonnen bis weniger als 50 000 Tonnen
Mineralöl oder sonstiger flüssiger Mineralöler-
zeugnisse

in Behältern dienen
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Anlagen, die der Lagerang von 200 Tonnen oder9.3 Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis
weniger als 200 Tonnen Acrylnitril dienenmehr Acrylnitril dienen

Anlagen, die der Lagerung von 75 oder mehr Tonnen9.4 Anlagen, die der Lagerung von 10 Tonnen bis
weniger als 75 Tonnen Chlor dienenChlor dienen

Anlagen, die der Lagerung von 250 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis9.5
mehr Schwefeldioxid dienen weniger als 250 Tonnen Schwefeldioxid dienen

Anlagen, die der Lagerung von 2 000 Tonnen oder9.6 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen bis
mehr flüssigen Sauerstoffs dienen weniger als 2 000 Tonnen flüssigen Sauerstoffs die-

nen

9.7 Anlagen, die der Lagerung von 25 Tonnen bisAnlagen, die der Lagerung von 500 Tonnen oder
weniger als 500 Tonnen Ammoniumnitrat oder am-mehr Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathalti-
moniumnitrathaltiger Zubereitungen der Gruppe Ager Zubereitungen der Gruppe A nach Anhang V

Nr. 2 der Gefahrstoffverordnung dienen nach Anhang V Nr. 2 der Gefahrstoffverordnung
dienen

Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger9.8 Anlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen oder
als 100 Tonnen Alkalichlorat dienenmehr Alkalichlorat dienen

9.9 Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis wenigerAnlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen oder
mehr Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämp- als 100 Tonnen Pflanzenschutz- oder Schädlingsbe-

kämpfungsmittel oder ihrer Wirkstoffe dienenfungsmittel oder ihrer Wirkstoffe dienen

Anlagen zum Umschlagen von festen Abfällen im9.10 –
Sinne des § 1 Abs. 1 des Abfallgesetzes mit einer
Leistung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausge-
nommen Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub
oder von Gestein, das bei der Gewinnung oder
Aufbereitung von Bodenschätzen anfällt

Offene oder unvollständig geschlossene Anlagen–9.11
zum Be- oder Entladen von Schüttgütern, die im
trockenen Zustand stauben können, durch Kippen
von Wagen oder Behältern oder unter Verwendung
von Baggern, Schaufelladegeräten, Greifern, Saug-
hebern oder ähnlichen Einrichtungen, soweit 200
Tonnen Schüttgüter oder mehr je Tag bewegt wer-
den können, ausgenommen Anlagen zum Be- oder
Entladen von Erdaushub oder von Gestein, das bei
der Gewinnung oder Aufbereitung von Bodenschät-
zen anfällt; für nur saisonal genutzte Getreidean-
nahmestellen tritt die Genehmigungspflicht erst bei
einer Umschlagsleistung von 400 Tonnen oder mehr
je Tag ein

9.12 Anlagen, die der Lagerung von 15 Tonnen bisAnlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen oder
weniger als 100 Tonnen Schwefeltrioxid dienenmehr Schwefeltrioxid dienen

Anlagen, die der Lagerung von 2 500 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen bis9.13
mehr ammoniumnitrathaltiger Zubereitungen der weniger als 2 500 Tonnen ammoniumnitrathaltiger

Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang V Nr. 2Gruppe B nach Anhang V Nr. 2 der Gefahrstoffver-
der Gefahrstoffverordnung dienenordnung dienen

Anlagen, die der Lagerung von 30 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 3 Tonnen bis weniger9.14
als 30 Tonnen Ammoniak dienenAmmoniak dienen

Anlagen, die der Lagerung von 0,075 Tonnen bisAnlagen, die der Lagerung von 0,75 Tonnen oder9.15
mehr Phosgen dienen weniger als 0,75 Tonnen Phosgen dienen

Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger9.16
als 50 Tonnen Schwefelwasserstoff dienenSchwefelwasserstoff dienen

Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis wenigerAnlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr9.17
Fluorwasserstoff dienen als 50 Tonnen Fluorwasserstoff dienen

Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger9.18
Cyanwasserstoff dienen als 20 Tonnen Cyanwasserstoff dienen

Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis9.19 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder
weniger als 200 Tonnen Schwefelkohlenstoff dienenmehr Schwefelkohlenstoff dienen
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9.20 Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bisAnlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder
mehr Brom dienen weniger als 200 Tonnen Brom dienen

Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger9.21
Acetylen dienen als 50 Tonnen Acetylen (Ethin) dienen

9.22 Anlagen, die der Lagerung von 30 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 3 Tonnen bis weniger
Wasserstoff dienen als 30 Tonnen Wasserstoff dienen

9.23 Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger
Ethylenoxid dienen als 50 Tonnen Ethylenoxid dienen

Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger9.24 Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr
als 50 Tonnen Propylenoxid dienenPropylenoxid dienen

9.25 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis
mehr Acrolein dienen weniger als 200 Tonnen Acrolein dienen

9.26 Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger
Formaldehyd oder Paraformaldehyd (Konzentration als 50 Tonnen Formaldehyd oder Paraformaldehyd
≥90%) dienen (Konzentration ≥90%) dienen

9.27 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis
mehr Brommethan dienen weniger als 200 Tonnen Brommethan dienen

9.28 Anlagen, die der Lagerung von 0,15 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 0,015 Tonnen bis
mehr Methylisocyanat dienen weniger als 0,15 Tonnen Methylisocyanat dienen

9.29 Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger
Tetraethylblei oder Tetramethylblei dienen als 50 Tonnen Tetraethylblei oder Tetramethylblei

dienen

9.30 Anlagen, die der Lagerung von 50 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 5 Tonnen bis weniger
1,2-Dibromethan dienen als 50 Tonnen 1,2-Dibromethan dienen

9.31 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis
mehr Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) dienen weniger als 200 Tonnen Chlorwasserstoff (verflüssig-

tes Gas) dienen

9.32 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen bis
mehr Diphenylmethandiisocyanat (MDI) dienen weniger als 200 Tonnen Diphenylmethandiisocyanat

dienen

9.33 Anlagen, die der Lagerung von 100 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 10 Tonnen bis
mehr Toluylendiisocyanat (TDI) dienen weniger als 100 Tonnen Toluylendiisocyanat dienen

9.34 Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen oder mehr Anlagen, die der Lagerung von 2 Tonnen bis weniger
sehr giftiger Stoffe und Zubereitungen dienen als 20 Tonnen sehr giftiger Stoffe und Zubereitungen

dienen

9.35 Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder Anlagen, die der Lagerung von 10 Tonnen bis
weniger als 200 Tonnen von sehr giftigen, giftigen,mehr von sehr giftigen, giftigen, brandfördernden

oder explosionsgefährlichen Stoffen oder Zuberei- brandfördernden oder explosionsgefährlichen Stof-
tungen dienen fen oder Zubereitungen dienen

9.36 – Anlagen zur Lagerung von Gülle mit einem Fas-
sungsvermögen von 2 500 Kubikmetern oder mehr

10. Sonstiges

10.1 Anlagen zur Herstellung, Bearbeitung, Verarbei- –
tung, Wiedergewinnung oder Vernichtung von ex-
plosionsgefährlichen oder explosionsfähigen Stoffen
im Sinne des Sprengstoffgesetzes, die zur Verwen-
dung als Sprengstoffe, Zündstoffe, Treibstoffe, pyro-
technische Sätze oder zur Herstellung dieser Stoffe
bestimmt sind; hierzu gehören auch die Anlagen zum
Laden, Entladen oder Delaborieren von Munition
oder sonstigen Sprengkörpern, ausgenommen Anla-
gen zur Herstellung von Zündhölzern und ortsbe-
wegliche Mischladegeräte
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10.2 Anlagen zur Herstellung von Zellhorn –

Anlagen zur Herstellung von Zusatzstoffen zu Lak- –10.3
ken oder Druckfarben auf der Basis von Celluloseni-
trat, dessen Stickstoffgehalt bis zu 12,6 vom Hundert
beträgt

10.4 – Anlagen zum Schmelzen oder Destillieren von Na-
turasphalt

Pechsiedereien–10.5

–10.6 Anlagen zur Reinigung oder zum Aufbereiten von
Sulfatterpentinöl oder Tallöl

10.7 – Anlagen zum Vulkanisieren von Natur- oder Syn-
thesekautschuk unter Verwendung von Schwefel
oder Schwefelverbindungen, ausgenommen Anla-
gen, in denen

– weniger als 50 Kilogramm Kautschuk je Stunde
verarbeitet werden oder

– ausschließlich vorvulkanisierter Kautschuk einge-
setzt wird

10.8 – Anlagen zur Herstellung von Bautenschutz-, Reini-
gungs- oder Holzschutzmitteln, soweit diese Pro-
dukte organische Lösemittel enthalten und von
diesen eine Tonne je Stunde oder mehr eingesetzt
werden; Anlagen zur Herstellung von Klebemitteln
mit einer Leistung von einer Tonne oder mehr je Tag,
ausgenommen Anlagen, in denen diese Mittel aus-
schließlich unter Verwendung von Wasser als Ver-
dünnungsmittel hergestellt werden; Nummer 4.1
bleibt unberührt

– Anlagen zur Herstellung von Holzschutzmitteln un-10.9
ter Verwendung von halogenierten aromatischen
Kohlenwasserstoffen; Nummer 4.1 bleibt unberührt

Anlagen zum Färben von Flocken, Garnen oder10.10 –
Geweben unter Verwendung von Färbebeschleuni-
gern einschließlich der Spannrahmenanlagen, wenn
die Färbekapazität täglich 1 Tonne Flocken, Garne
oder Gewebe übersteigt, ausgenommen Anlagen, die
unter erhöhtem Druck betrieben werden

–10.11 Anlagen zum Bleichen von Garnen oder Geweben
unter Verwendung von alkalischen Stoffen, Chlor
oder Chlorverbindungen

10.15 – Prüfstände für oder mit Verbrennungsmotoren oder
Gasturbinen mit einer Leistung von 300 Kilowatt
oder mehr

10.16 – Prüfstände für oder mit Luftschrauben, Rückstoßan-
trieben oder Strahltriebwerken

10.17 – Anlagen, die an fünf Tagen oder mehr je Jahr der
Übung oder Ausübung des Motorsports dienen,
ausgenommen Modellsportanlagen

10.18 Schießstände für Handfeuerwaffen, ausgenommen–
solche in geschlossenen Räumen, und Schießplätze

Anlagen zur Luftverflüssigung mit einem Durchsatz–10.19
von 25 Tonnen Luft je Stunde oder mehr

Anlagen zur Reinigung von Werkzeugen, Vorrich-–10.20
tungen oder sonstigen metallischen Gegenständen
durch thermische Verfahren
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– Anlagen zur Innenreinigung von Eisenbahnkessel-10.21
wagen, Straßentankfahrzeugen oder Tankcontai-
nern sowie Anlagen zur automatischen Reinigung
von Fässern einschließlich zugehöriger Aufarbei-
tungsanlagen, soweit die Behälter von organischen
Stoffen gereinigt werden, ausgenommen Anlagen, in
denen Behälter ausschließlich von Nahrungs-, Ge-
nuss- oder Futtermitteln gereinigt werden

Begasungs- und Sterilisationsanlagen, soweit der–10.22
Rauminhalt der Begasungs- oder Sterilisationskam-
mer 1 Kubikmeter oder mehr beträgt und sehr giftige
oder giftige Stoffe oder Zubereitungen eingesetzt
werden

10.23 – Anlagen zur Textilveredlung durch Sengen, Thermo-
fixieren, Thermoisolieren, Beschichten, Imprägnie-
ren oder Appretieren, einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen, ausgenommen Anlagen, in de-
nen weniger als 500 Quadratmeter Textilien je
Stunde behandelt werden

– Krematorien10.24

Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemit-Kälteanlagen mit einem Gesamtinhalt an Kältemit-10.25
tel von 3 bis weniger als 30 Tonnen Ammoniaktel von 30 Tonnen Ammoniak oder mehr


